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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2000

Norm

ASVG §255 Abs2 Ba

stmk land- und forstwirtschaftliches BAG §17 Abs2

Rechtssatz

Ergibt sich aus dem Ausbildungsplan und Prüfungsplan keine Einschränkung auf die Vermittlung der nach der

regionalen Lage des Betriebes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, ist Gegenstand der Lehrausbildung die

Vermittlung eines umfassenden Ausbildungsstandes, der die weitgehend selbständige Tätigkeit nicht nur in einem eng

begrenzten regionalen Gebiet, sondern allgemein in allen Forstgärten und Forstbetrieben (zumindest im gesamten

Bundesland) ermöglicht.
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